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Dieser Beitrag ist gedacht zur konzentrierten und systematischen Vorbereitung 
für einen Leistungsnachweis, wie er meist in Form einer Klausur erbracht wird. 
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das übliche Prüfungsschema im Verwaltungsrecht angelehnt und wird durch die 
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Gerüst der Fallbearbeitung stets erkennbar.
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Prioritätensetzung ankommt, muss ein wesentliches Fallproblem angemessen 
und an der „richtigen Stelle“ erörtert werden. Daher wird zusätzlich auf typische 
ordnungsrechtliche Problemkreise – also potentielle Fallschwerpunkte – an der 
jeweils „passenden Stelle“ in kursiver Schrift hingewiesen.
Gute Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts einschließlich des Vollstre-
ckungsrechts und der Bescheidtechnik sind für eine erfolgreiche Fallbearbeitung 
im Recht der Gefahrenabwehr unerlässlich. Sie werden daher vorausgesetzt.
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nis fördern. 
Ausgangspunkt ist die typische Fallfrage nach den Erfolgsaussichten einer Klage. 
In diesem Rahmen werden die Voraussetzungen der Zulässigkeit und Begrün-
detheit näher angesprochene, insbesondere 
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• Form und Frist,
• Klagegegner sowie
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Sie sind aus Sicht der Verfasser gedacht als praktikable Grundlage, sich mit ande-
ren Menschen auf der Arbeit auseinanderzusetzen oder sich mit seiner Arbeit zu 
engagieren.
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von Ausschussmitgliedern. Nach Abs. 1 Satz 1 der Vorschriften werden die Mit-
glieder der Ausschüsse und ihre Stellvertreter aufgrund von Vorschlägen der im 
Gemeinderat/Kreistag vertretenen politischen Gruppen gewählt.

Insbesondere in Abgrenzung zu dem Begriff Fraktion (§  30a GemO/§  23a 
LKO) wirft die Anwendung des Begriffes „politische Gruppe“ praxisrelevante 
Fragen auf, die in diesem Beitrag näher untersucht und anhand von Fallbeispielen 
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In der Sache geht es u.a. um die Behandlung eines Gebäudes, das im Außenbe-
reich liegt, zunächst als Wochenendhaus genutzt wurde, seit ca. 40 Jahren aber als 
Dauerwohnung genutzt wird. Fraglich ist hier insbesondere, ob eine Teilprivile-
gierung nach § 35 Abs. 4 BauGB in Betracht kommt und der Eigentümer evtl. 
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